
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         13.12.2023 
 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2023: 
 
zu 7.1 Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 

Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - 
Ausgabenerhöhungen 2023 
Vorlage: VII/2023/06300 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung bzw. Teilförderung der Anträge auf 
Ausgabenerhöhung, der in der Anlage unter den laufenden Nummern 01 bis 21 aufgeführten 
Maßnahmen, für das Jahr 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
 
____________________________ 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         13.12.2023 
 
 

A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2023: 
 
 
zu 7.2 Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß der 

Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - 
Prioritätensetzung 2024 
Vorlage: VII/2023/06301 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Abstimmungsergebnis:    einstimmig zugestimmt  
 
 
 
Beschluss: 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt gemäß Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die 
Förderung der freien Jugendhilfe vom 13.05.2016, geändert durch die Änderungsrichtlinie 
der Stadt Halle (Saale) über die Förderung der freien Jugendhilfe vom 22.05.2017: 
 

1. die Ablehnung bzw. Teilablehnung des Antrags der laufenden Nummer 01 der Anlage 
B. 
 

2. die Verteilung der Haushaltsmittel für die Förderung der Angebote der Träger der 
freien Jugendhilfe: 
 
in Höhe von 798.170,00 814.170,00 EUR unter dem Haushaltsvorbehalt für das Jahr 
2024, 
 
auf die einzelnen ISEK-Teilräume nach Fördergegenstand (§§ 11, 13, 16 SGB VIII) 
gemäß Anlage A mit folgender Änderung: Der Betrag für stadtweite Angebote 
nach § 11 SGB VIII wird um 16.000,00 EUR erhöht. Die Summen werden 
entsprechend angepasst. 
 

3. die Förderung bzw. Teilförderung der Anträge der in Anlage B unter den laufenden 
Nummern 02 bis 13 aufgeführten Maßnahmen unter dem Haushaltsvorbehalt für das 
Jahr 2024. mit folgender Änderung: Der Antrag unter der laufenden Nummer 11 
wird in Höhe von 55.100,00 EUR (+ 16.000,00 EUR) entsprechend 36 h/Wo. 
gefördert. Die Summen werden entsprechend angepasst. 

 
F.d.R. 
 
____________________________ 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 

 
Stadt Halle (Saale)         13.12.2023 

 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2023: 
 
zu 7.2.1 Änderungsantrag der Stadträte Ute Haupt (LINKE), Detlef Wend 

(MitBürger), Jan Döring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Sören Steinke 
(SPD) und Beate Gellert (Hauptsache Halle) zur Beschlussvorlage 
"Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe gemäß 
der Jugendhilfeplanung §§ 11 - 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle 
(Saale) - Prioritätensetzung 2024“ (VII/2023/06301) Vorlage: 
VII/2023/06598 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt gemäß Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die 
Förderung der freien Jugendhilfe vom 13.05.2016, geändert durch die Änderungsrichtlinie 
der Stadt Halle (Saale) über die Förderung der freien Jugendhilfe vom 22.05.2017: 
 

4. die Ablehnung bzw. Teilablehnung des Antrags der laufenden Nummer 01 der Anlage 
B. 
 

5. die Verteilung der Haushaltsmittel für die Förderung der Angebote der Träger der 
freien Jugendhilfe: 
 
in Höhe von 798.170,00 814.170,00 EUR unter dem Haushaltsvorbehalt für das Jahr 
2024, 
 
auf die einzelnen ISEK-Teilräume nach Fördergegenstand (§§ 11, 13, 16 SGB VIII) 
gemäß Anlage A mit folgender Änderung: Der Betrag für stadtweite Angebote 
nach § 11 SGB VIII wird um 16.000,00 EUR erhöht. Die Summen werden 
entsprechend angepasst. 
 

6. die Förderung bzw. Teilförderung der Anträge der in Anlage B unter den laufenden 
Nummern 02 bis 13 aufgeführten Maßnahmen unter dem Haushaltsvorbehalt für das 
Jahr 2024. mit folgender Änderung: Der Antrag unter der laufenden Nummer 11 
wird in Höhe von 55.100,00 EUR (+ 16.000,00 EUR) entsprechend 36 h/Wo. 
gefördert. Die Summen werden entsprechend angepasst. 

 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)      13.12.2023 
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